
BayRKG: Art. 20 Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen und bei vorzeitiger Beendigung des 
Dienstgeschäfts

Art. 20  Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen und bei vorzeitiger Beendigung des 
Dienstgeschäfts 
 
Wird eine Dienstreise oder ein Dienstgang aus Gründen, die der Dienstreisende nicht zu vertreten hat, nicht 
ausgeführt oder vorzeitig beendet, so werden die durch die Vorbereitung oder die vorzeitige Beendigung 
entstandenen notwendigen Auslagen erstattet.


